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Schnelles Zahlen 

der Bundessteuern 
lohnt sich nicht 

mehr 
 

Das Finanzdepartement 

hat entschieden, für das 

Kalenderjahr 2017 den 

Vergütungszins für vorzei-

tig entrichtete Beträge der 

direkten Bundessteuer auf 

null zu setzen. Damit rea-

giert das EFD auf das an-

haltend tiefe Zinsniveau 

und die Negativzinsen. 

Der Verzugszins für zu 

spätes Zahlen der Steuern 

belässt der Bund bei 3%. 

(Quelle: Eidg. Finanzdept.) 

 

 
 

Keine Pflicht zur 
digitalen Signatur 

mehr 

 
Am 27. September 2016 

hat die Steuerverwaltung 

informiert:  

Eine digitale Signatur auf 

Rechnungen, die per PDF 

verschickt werden, ist kein 

Muss mehr. Dank der neu-

en Präzisierung der Steu-

erverwaltung ist die elekt-

ronische Rechnung jetzt 

gleichgestellt mit der Pa-

pierrechnung. Vorausge-

setzt, die Grundsätze der 

ordnungsgemässen Buch-

führung gemäss Obligatio-

nenrecht sind erfüllt, kön-

nen Unternehmen in Zu-

kunft auf die digitale Ver-

schlüsselung beim Über-

mitteln und Aufbewahren 

der Rechnungen verzich-

ten. (Quelle: Eidg. Steuer-

verwaltung)  

 
 

 
Verrechnungs-

steuer: Keine Ver-
zugszinsen mehr 

für verspätete 

Meldung 
 

Grundsätzlich unterliegen 

Dividendenzahlungen auf 

Aktien, Stammanteilen, 

Genossenschaftsanteilen 

sowie Partizipations- und 

Genussscheinen der Ver-

rechnungssteuer von 35%. 

Im innerschweizer Kon-

zernverhältnis oder bei 

einer Holdingstruktur kann 

die Verrechnungssteuer 

auf Dividenden durch Mel-

dung entrichtet werden. 

Das sogenannte Meldever-

fahren wird aber nur dann 

bewilligt, wenn das Formu-

lar 103 zusammen mit 

dem Formular 106 innert 

30 Tagen nach Fälligkeit 

der Dividende eingereicht 

wird.  

Im Januar 2011 hat das 

Bundesgericht in einem 

Entscheid festgelegt, dass 

die fristgerechte Einrei-

chung der Formulare für 

das Gesuch um Meldung 

statt Entrichtung der Ver-

rechnungssteuer für eine 

Gutheissung der Meldung 

entscheidend sei. Bei ver-

späteter Einreichung der 

Formulare würde die Ver-

rechnungssteuer mit Ver-

zugszins von 5% und al-

lenfalls einer Busse nach-

träglich eingefordert. Die-

se Praxis hat bei Unter-

nehmen zu unliebsamen 

und unvorhergesehenen 

Liquiditätsabflüssen ge-

führt.  

Am 20. Sept. 2016 hat 

nun der Ständerat eine 

rückwirkende Anpassung 

des Verrechnungs-

steuergesetzes beschlos-

sen. Diese Anpassung 

führt dazu, dass eine ver-

spätete Meldung von Divi-

denden keine Verzugszin-

sen mehr auslöst, sondern 

eine Busse oder Geldstra-

fe. Die bevorstehende fi-

nale Abstimmung der 

Bundesversammlung ist 

als Formalität anzusehen. 

Deshalb sollten praktisch 

alle offenen Fälle mit der 

Anpassung des Schweizer 

Verrechnungssteuergeset-

zes, welches in den nächs-

ten Monaten in Kraft tre-

ten sollte, gelöst werden. 

 

 
 

Was ist eigentlich 
«überschüssiges 

Eigenkapital»? 

 
Unternehmen dürfen im 

Rahmen der direkten Bun-

dessteuer Fremdkapital-

zinsen als geschäftsmässig 

begründeten Aufwand gel-

tend machen. Die Unter-

nehmenssteuerreform III 

sieht nun als Erweiterung 

November 2016  



die zinsbereinigte Ge-

winnsteuer vor. 

Dies bedeutet, dass künf-

tig neu auch kalkulatori-

sche Zinsen auf dem Ei-

genkapital als Finanzie-

rungskosten in Abzug 

gebracht werden können. 

Die Schaffung dieser Mög-

lichkeit wird mit Opportu-

nitätskosten begründet. 

Weil das im Anlagevermö-

gen investierte Kapital 

nicht am Kapitalmarkt an-

gelegt werden kann, kann 

ein Unternehmen deshalb 

keinen Zinsertrag erzielen. 

Die Opportunitätskosten 

durch den Verzicht auf ei-

nen Zinsertrag am Kapi-

talmarkt sollen nun steu-

erlich mittels kalkulatori-

scher Zinsen ausgeglichen 

werden.  

 
 

 
Sicheres Cloud-

Computing in 
Europa: US-Behörde 

darf keine europäi-
schen Mails 

erhalten 
 

In dem international viel 

beachteten Prozess zwi-

schen den US-Behörden 

und dem Unternehmen 

Microsoft betreffend der 

Herausgabe von auf Ser-

vern im Ausland gespei-

cherten Daten, hat Micro-

soft vor einem Berufungs-

gericht Recht erhalten. In 

dem Prozess ging es um 

einen richterlichen Durch-

suchungsbeschluss in ei-

nem Strafverfahren, in 

welchem Microsoft ange-

wiesen wurde, E-Mails, 

welche auf Servern der 

Microsoft-Tochtergesell-

schaft in Irland gespei-

chert waren, an die Straf-

verfolgungsbehörden in 

den USA auszuhändigen. 

Vorausgegangen war ein 

Entscheid eines Gerichts, 

das der Auffassung war, 

dass amerikanische Fir-

men Daten ihrer Tochter-

firmen herausgeben müs-

sen, auch wenn sich die 

Server im Ausland befin-

den. 

Dieser Entscheid wurde 

nun widerrufen. Es kann 

davon ausgegangen wer-

den, dass Daten den Ge-

setzen des jeweiligen Lan-

des unterliegen, in dem 

sie gespeichert sind, und 

zwar auch dann, wenn es 

sich um US-Unternehmen 

oder Tochtergesellschaften 

von US-Konzernen han-

delt.  

 

Zusammengefasst bedeu-

tet dieser Entscheid, dass 

der Zugriff auf gespeicher-

te Daten durch amerikani-

sche Strafverfolgungsbe-

hörden keinen anderen 

Regeln unterliegen, als sie 

für europäische Behörden 

gelten.  

 
 

 
Wer beweist das 

Zustandekommen 
eines Arbeitsver-

trags? 
 

Arbeitsverträge können 

auch mündlich geschlos-

sen werden oder sie erge-

ben sich aus den Umstän-

den. Bei Streitigkeiten 

stellt sich die Frage, wer 

beweisen muss, dass ein 

Arbeitsvertrag zustande 

gekommen ist. 

Gemäss Bundesgericht 

und ZGB trägt die Beweis-

last für eine Tatsache, wer 

aus ihr Rechte ableiten 

will. Wer daher Lohnan-

sprüche aus einem Ar-

beitsverhältnis ableitet, 

hat zu beweisen, dass ein 

Arbeitsvertrag besteht. Ein 

Arbeitsvertrag hat die Ei-

genschaften der Arbeits-

leistung, das Motiv der 

Entlöhnung, die Eingliede-

rung in eine fremde Ar-

beitsorganisation mit Wei-

sungsbefugnis des Arbeit-

gebers und ist eine Dauer-

beziehung. Ein Arbeitsver-

trag liegt nur vor, wenn 

diese charakteristischen 

Merkmale gegeben sind. 

(Quelle: BGE 4A_504/ 

2015 vom 28.1.16)  

 
 

 
Zweimal umsteigen 

ist zumutbar 
 

Fahrkosten können nur als 

Gewinnungskosten geltend 

gemacht werden, wenn 

der Steuerpflichtige das 

günstigste Verkehrsmittel 

benutzt, um sich zum Ar-

beitsplatz zu begeben. 

Die Kosten für das Privat-

auto werden nur zugelas-

sen, wenn die Benutzung 

der öffentlichen Verkehrs-

mittel für den Steuer-

pflichtigen nicht zumutbar 

ist. Das Kantonsgericht VD 

hat jetzt entschieden, dass 

ein zweimaliges Umsteigen 

und das Benutzen von 

zwei verschiedenen Ver-

kehrsmitteln (Zug und 

Bus) zumutbar sei. 

(Quelle: Kantonsgericht 

VD, FI.2015.0117 vom 

29.02.16) 

 

 
 

Bussen sind auch 

für juristische 
Personen nicht 

abzugsfähig 
 
Das Bundesgericht hat er-

neut entschieden, dass 

Bussen mit Strafcharakter 



gegen juristische Personen 

nicht als geschäftsmässig 

begründeter Aufwand ab-

zugsfähig sind. 

Dies gilt auch für Bussen 

aus dem Ausland und für 

Strassenverkehrsbussen. 

Der Entscheid stellt somit 

die juristische Person der 

natürlichen Person gleich. 

Eine natürliche Person 

kann Bussen auch nicht 

abziehen. (Quelle: BGE 

2C_916/2014 vom 

26.9.2016)  

 

 

 

Grenzen des Pikett-
diensts vom Bun-

desgericht geregelt 
 

Ein Oberarzt klagte vor 

Bundesgericht, dass er ei-

ne Vergütung für geleiste-

ten Bereitschaftsdienst zu-

gute hätte. Der Arzt war 

im Rahmen des Bereit-

schaftsdienstes verpflich-

tet worden, innerhalb von 

30 Minuten im Spital zu 

sein. Die 30-Minuten-

Regel erlaubte es ihm, sich 

frei ausserhalb des Spitals 

zu bewegen. Deshalb gilt 

dieser Bereitschaftsdienst 

nicht als Pikettdienst und 

muss nicht wie normale 

Arbeitszeit entschädigt 

werden. Der Bereit-

schaftsdienst kann mit Zu-

lagen zum üblichen Lohn 

bezahlt werden. (Quelle: 

BGE 8C_739/ 2015 vom 

31.03.16)  
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